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Modulbeschreibungen für „Die wissenschaftliche Debatte: Forschungsvortrag und 

Diskussion“ 

B.Eth.363 (6 C / 2 SWS) 
M.Eth.314 (6 C / 2 SWS) 
M.Eth.314b (3 C / 1 SWS) 

Wahl oder Pflicht? 
Seit 2014 Wahlmodul im Profilbereich oder in 
den Schlüsselkompetenzen in den BA-Ordnun-
gen 

Seit 2018: 
 Pflichtmodul im „Mono-MA“ und im Mo-

dulpaket Ethnologie 
 Wahlmodul im „Kombi-MA“ 

Lernziele & Kompetenzen 
Die aktive Teilnahme an Vortragsreihen fördert wissenschaftsmethodische und kommunikative 
Kompetenzen: durch die aktive Teilnahme an wissenschaftlichen Diskussionen; durch die mündli-
che Zusammenfassung, Kontextualisierung und Bewertung eines ausgewählten Fachvortrags unter 
Einbezug relevanter Fachliteratur; durch den sachlichen Austausch über unterschiedliche Meinun-
gen, Standpunkte und Deutungen. Die Teilnahme an anderen Vortragsreihen eröffnet fachüber-
greifende Kenntnisse in Bezug auf Forschungsfragen, Theorien und Methoden anderer, der Ethno-
logie nahestehender Disziplinen. 

Geeignete Lehrveranstaltungen: 
1. Institutskolloquium oder 
2. Andere Vortragsreihe von Relevanz für eigene Studienschwerpunkte und 

Interessen oder 
3. Eine freie Kombination von Vorträgen aus universitären Vortragsreihen 

Es müssen insgesamt 12 Vorträge besucht wer-
den. 

Es müssen insgesamt 10 (M.Eth.314) bzw. 5 
(M.Eth.314b) Vorträge besucht werden.  

Modulprüfung (und Prüfungsvorleistung): 
 Portfolio* oder  
 Vortrag mit anschließender Diskussion (ca. 

15 Minuten Vortrag, ca. 15 Minuten Diskus-
sion) und Dokumentation der 12 Vorträge 

 
* Das Portfolio stellt die rein schriftliche Version der 
Modulprüfung dar und enthält neben der Dokumen-
tation der 12 Vorträge die eingehendere Auseinan-
dersetzung mit einem der Vorträge. 

 Vortrag (ca. 15 Min.) mit anschließender 
Diskussion (ca. 15 Minuten) zu einem der 
Vorträge. 

 Prüfungsvorleistung: Schriftl. Review (= kri-
tischer Kommentar) zu 4 weiteren Vorträ-
gen mit max. 6 Seiten in M.Eth.314 bzw. zu 
2 weiteren Vorträgen mit max. 3 Seiten in 
M.Eth.314b. 

Prüfungsanforderungen: 
Im Vortrag geht es darum, sich in mündlicher Form mit einem der Vorträge eingehender auseinan-
derzusetzen durch den Einbezug und die Diskussion relevanter Fachliteratur, eine Kontextualisie-
rung des gewählten Vortragsthemas und eine abschließende Beurteilung des behandelten Vor-
trags; in der anschließenden Diskussion geht es darum, Nachfragen zum Vortrag zu beantworten 
und mit dem/der Prüfenden in einen argumentativen Austausch über unterschiedliche Meinun-
gen, Standpunkte und Deutungen zu treten. 

Ansprechpersonen und Durchführung der Prüfungen: 
Die Prüfungsleistung muss in jedem Fall, auch beim Besuch institutsexterner Vorträge und Vor-
tragsreihen, von den Prüfungsberechtigten des Instituts abgenommen werden: Studierende wen-
den sich hierzu an die Professor*innen des Instituts, die sonst auch das Institutskolloquium ver-
antworten. 
Offen ist noch der genaue Modus der Durchführung: Bei Vorträgen würde sich auch ein gemeinsa-
mer Termin gegen Ende der Vorlesungszeit anbieten. 

 


